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1 Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 

1.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt inmitten der Ortslage von Kobern-Gondorf. Er 

ist umgeben von Wohnbebauung. 

Das Plangebiet verfügt über eine Größe von ca. 0,54 ha und fällt von Westen nach Osten ab. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets 

 

(Eigene Darstellung auf der Grundlage der TK 25 entnommen aus LANIS, Maßstab 1:10.000) 
 

Abbildung 2: Luftbild vom Plangebiet 

 

((Quelle: GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2022>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbei-
tet], Befliegung 06.09.2021, Maßstab: 1:2.000) 
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1.2 Verfahrensart- und Übersicht 

Es wird das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. Hierzu müssen die Vo-

raussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens erfüllt sein. Ziel der Planung ist 

es, mit der Planung Baurecht für die Schaffung einer Wohnbaufläche zu schaffen. Damit handelt 

es sich um eine Nachverdichtung (§ 13a Abs. 1 Satz 1, Alternative 2 BauGB).  

Auch die in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB angeführte weitere verfahrensrechtliche Voraus-

setzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Die festgesetzte Grundfläche umfasst weniger als 

20.000 m². § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB ist nicht zu prüfen, da Nr. 1 bereits erfüllt ist. 

Es dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung unterliegen (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB). Es sollen ein 

Wohngebiet sowie ein Mischgebiet verwirklicht werden, diese unterliegen nicht der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

Es dürfen keine Anhaltspunkte zur Beeinträchtigung von Natura-2000 Gebieten vorliegen 

(§ 13a Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 BauGB). Das nächstgelegene Natura-2000 Gebiet befindet sich 

in einer Entfernung von ca. 150 m im Westen (FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der 

unteren Mosel“). Aufgrund der Entfernung und dazwischenliegender Wohnbebauung liegen 

keine Anhaltspunkte zur Beeinträchtigung von Natura-2000 Gebieten vor. Damit ist auch diese 

Voraussetzung erfüllt.  

Es dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind (§ 13a Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 BauGB). Dies 

wäre beispielweise der Fall, wenn das Plangebiet in der Nähe eines Störfallbetriebes liegen 

würde. Der nächste Betrieb mit Betriebsbereichen, die den Anforderungen der 12. Verordnung 

zum BImSchG unterliegen, befindet sich in ausreichender Entfernung. Daher ist auch diese 

Voraussetzung erfüllt. 

Demnach kann nach § 13a Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB der Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren geändert bzw. erweitert werden. 

Bedingt durch die Anwendbarkeit des § 13a BauGB gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 

3 BauGB, so dass von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bzw. der Erstellung eines 

Umweltberichtes nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 

Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Er-

klärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden kann. Ferner ist § 4c BauGB nicht 

anzuwenden. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Bebauungsplanänderung und -erweite-

rung zu erwarten sind, gelten „als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. 
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Tabelle 1: Verfahrensübersicht 
Verfahrensschritt  Datum* 

Aufstellungsbeschluss 13.12.2021 

Billigung des Vorentwurfs 

Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur frühzeitigen Beteiligung 

nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

13.12.2021 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 07.02.2022 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 25.02.2023 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 07.03.2022 

bis 07.04.2022 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom  02.03.2023 

Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Behör-

den und aus der Öffentlichkeit 27.06.2022 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom   

Bekanntmachung der Offenlage des Bebauungsplans  

Offenlage des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB  

Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Behör-

den und aus der Öffentlichkeit  

Satzungsbeschluss  

* Die Daten werden im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt. 
 

1.3 Planerfordernis und Planungsanlass 

Der Rat der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen, 

einen Bebauungsplan für das Gebiet „Von-Isenburg-Straße“ aufzustellen. 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die in der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 

bestehende Nachfrage nach Wohnbauflächen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll 

der Bedarf an Wohnraum in der Ortsgemeinde gedeckt werden. 

Zur Realisierung dieses Vorhabens ist Baurecht erforderlich. Das Baurecht soll über die Auf-

stellung des vorliegenden Bebauungsplans geschaffen werden.  
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1.4 Überörtliche Planungen und übergeordnete Fachplanungen 

1.4.1 Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) 

Das Landesentwicklungsprogramm IV des Landes Rheinland-Pfalz trifft folgende Aussagen für 

das Plangebiet bzw. die Ortsgemeinde: 

 Verdichteter Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur 

 Hohe Zentrenerreichbarkeit und -auswahl (8 bis 20 Zentren in ≤ 30 PKW-Minuten) 

 Lage im landesweit bedeutsamen Bereich für den Freiraumschutz (regionaler Grünzug) 

 Lage in weinbaulich geprägter Tallandschaft der großen Flüsse im Mittelgebirge 

 Lage im Erholungs- und Erlebnisraum „Moseltal“. Dieser hat nach LEP IV eine landesweite 

Bedeutung als: „zentrale landschaftliche Leitstruktur, setzt sich über Landesgrenzen fort, ein-

zigartige Landschaft durch Talgröße, hohe Reliefenergie, markante reliefformen und 

Steillagenweinbau (Teilabschnitte in Talweitungen mit geringerer Markanz sind im land-

schaftlichen Zusammenhang einzubeziehen), Gebiet mit sehr hoher Landschaftsbildqualität: 

Hunsrück-Randhöhen, historische Kulturlandschaft, Naherholungsgebiet: Teilabschnitte mit 

Schwerpunkt an der Untermosel“ 

 Lage in landesweit bedeutsamer Kulturlandschaft „Moselhunsrück“, die sich durch Ortsbil-

der, Niederwälder, Streuobstwiesen und Grünländereien auszeichnet (siehe hierzu auch 

Kapitel 1.4.3) 

 Bedeutsame standortgebundene Vorkommen mineralischer Rohstoffe 

 Lage im landesweit bedeutsamen Bereich für Erholung und Tourismus 

 
Abbildung 3: Auszug aus dem LEP IV 

 

(Gesamtkarte, ohne Maßstab) 
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1.4.2 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP) 

Im RROP Mittelrhein-Westerwald findet sich in der Gesamtkarte für die Ortsgemeinde Kobern-

Gondorf und das Plangebiet folgende Darstellung:  

Abbildung 4: Auszug aus dem RROP Mittelrhein-Westerwald 2017 

 

(Gesamtkarte, ohne Maßstab) 
 

Für die Ortsgemeinde sind folgende Aussagen im RROP enthalten: 

 Verdichteter Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur 

 Schwerpunktraum 

 Verpflichtend kooperierendes Grundzentrum 

 Lage im regionalen Grünzug 

 Lage in bedeutsamer historischer Kulturlandschaft mit herausragender Bedeutung (Stufe 1) 

 Lage an überregionaler Verbindung des funktionalen Straßennetzes 

 Lage an regionaler Verbindung des funktionalen Straßennetzes 

 Lage an flächenerschließender Verbindung des funktionalen Straßennetzes 

 Lage an großräumiger Schienenverbindung 

 Lage an flächenerschließender Busverbindung 

 Lage am Radfernweg 

 Lage an regionalem Radwegenetz 

 Lage im besonders planungsbedürftigen Raum Koblenz/Neuwied 
 

Kleinräumig ist das Plangebiet mit folgenden Darstellungen des RROP überlagert: 

 Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus 

 Lage innerhalb des Ortskerns der Gemeinde Kobern-Gondorf, der nach Tabelle 3 zu Ziel 50 

des Regionalen Raumordnungsplans zu den regional bedeutsamen siedlungsgeschichtlich 

oder kulturhistorisch besonders wertvollen Ortskernen zählt. 
 

Landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung befinden sich mit der 

Niederburg (Entfernung ca. 170 m), der Oberburg inkl. Matthiaskapelle (Entfernung knapp 

600 m) in nordwestlicher Richtung sowie mit dem Schloss von der Leyen und dem Schloss 

Liebig in einer Entfernung von knapp 2 km im Süden. 

Im Übrigen werden aufgrund der kleinmaßstäbigen Darstellung keine Aussagen getroffen.  
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1.4.3 Übereinstimmung mit den Zielen der Regionalplanung 

Lage in Vorbehaltsgebieten nach RROP 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebiets nach Regionalem Raumordnungsplan. 

Daher sind die entsprechenden Ziele und Grundsätze in der Abwägung besonders zu berück-

sichtigen. Es folgt eine Gegenüberstellung der Grundsätze mit Begründung als Zitat als dem 

RROP und darauffolgend der Umgang mit dem Grundsatz in der Abwägung. 

 

Lage im Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus (Kapitel 2.2.4 Freizeit, Erholung und 

Tourismus) 

„G 95 

Die Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten und die Stärkung des Tourismus sind unter Nut-

zung und weitgehender Schonung des Landschaftspotentials so vorzunehmen, dass eine 

ausreichende räumliche Ordnung der verschiedenen Formen von Tourismus, Freizeitgestaltung 

und Erholungsnutzung erfolgt und eine wirtschaftliche Auslastung der Infrastruktureinrichtungen 

durch geeignete Kombinationen von unterschiedlichen Erholungsnutzungen und Freizeitaktivi-

täten möglich ist. 

Begründung/Erläuterung: 

Der Erholung in ihren unterschiedlichen Formen vom stillen Naturerleben bis hin zur intensiven 

flächenbeanspruchenden touristischen Nutzung kommt eine besondere wirtschaftliche Bedeu-

tung zu. Dabei sollen die dezentral konzentrierten touristischen Angebote in der gesamten 

Bandbreite für eine wirtschaftlichere Nutzung miteinander verknüpft werden.“ 

 

Abwägung: 

Die Planung beeinträchtigt die Erholungsmöglichkeiten der Umgebung nicht. Durch neue Ein-

wohner können die vorhanden Naherholungsinfrastrukturen besser ausgelastet werden.  

 

„G 96 

Der Tourismus soll in der Region in seiner regionalwirtschaftlichen Bedeutung erhalten und in 

denjenigen Teilräumen und Gemeinden gestärkt werden, die über die naturräumlichen und inf-

rastrukturellen Voraussetzungen dafür verfügen. 

 

G 97 

In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus (Karte 7) soll der hohe Erlebniswert der 

Landschaft erhalten bleiben und nachhaltig weiterentwickelt werden. In den Vorbehaltsgebieten 

Erholung und Tourismus soll dem Schutz des Landschaftsbildes bei raumbedeutsamen Ent-

scheidungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 

 

G 98 

Für den Ausflugsverkehr soll der hohe Erlebniswert der Flusstäler von Mittelrhein, Ahr, Mosel, 

Lahn, Sieg, Wied und Nette mit ihren besonders bedeutsamen Landschaftsbildelementen und 

den Bereichen mit starker Hangneigung erhalten bleiben. Die Weinbaugebiete in den Flusstä-

lern sollen als traditionelle Zielgebiete weiterhin genutzt und weiterentwickelt werden. 
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Begründung/Erläuterung zu G 96 bis G 98: 

Die Region verfügt auf Grund ihrer landschaftlichen Potentiale in den großen Flusstälern und in 

den Mittelgebirgslagen von Eifel, Hunsrück, Taunus und Westerwald, auf Grund der histori-

schen Städte in den großen Flusstälern sowie der ländlich geprägten Gemeinden in den 

Höhenlagen über ein außerordentliches Potential für touristische Angebote und Ferienange-

bote. Landschaftliche Vielfalt, ein reichhaltiges kulturelles Angebot, zahlreiche Möglichkeiten im 

Kur- und Bäderbereich, die Gastlichkeit in den berühmten Weinbaugebieten und die durch den 

Weinanbau und die Landwirtschaft geprägte und gepflegte Kulturlandschaft sind die bedeuten-

den Elemente des Tourismus in der Region Mittelrhein-Westerwald. Teilräume mit besonders 

günstigen natürlichen Voraussetzungen für den Tourismus sind die Landschaftsräume mit ho-

hem Erlebniswert (Karte 7) einschließlich der großen Flusslandschaften von Mittelrhein, Mosel, 

Ahr und Lahn, die bereits über eine traditionelle umfangreiche touristische Ausstattung verfügen 

und deren wirtschaftliche Grundlage im Wesentlichen der Tourismus ist. Ein zukunftsweisendes 

Potential ergibt sich aus der Anerkennung des Oberen Mittelrheintals sowie des obergerma-

nisch-raetischen Limes als UNESCO-Welterbe. Neben den bestehenden Naturparken Rhein-

Westerwald, Nassau und Soonwald-Nahe wurde im Jahr 2010 auch der Naturpark Vulkaneifel 

ausgewiesen. Das naturnahe touristische Potenzial der Region wird ergänzt durch geotouristi-

sche Attraktionen, im Natur- und Geopark Vulkaneifel (seit November 2015 als UNESCO Global 

Geopark ausgezeichnet) und dem Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, sowie im nationalen Ge-

opark Laacher See. Der hohe Erlebniswert dieser Kulturlandschaften soll als Grundlage für die 

Erholungsfunktion und den Tourismus nachhaltig geschützt werden. Punktuelle Beeinträchti-

gungen der Erholungsräume, wie z. B. durch störende Bauwerke, sollen behoben werden. Alle 

Planungen und Maßnahmen, die die Erholungsfunktion beeinträchtigen können, sollen in den 

Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus vermieden werden.  

Die Besonderheiten dieser Räume und die Begründung für ihre landesweite Bedeutung sind im 

Landschaftsprogramm und im Anhang des LEP IV dargelegt. 

Die Auswahl der regional bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume erfolgte nach den Krite-

rien 

• hoher Erlebniswert, attraktives Landschaftsbild 

• hohes Entwicklungspotenzial für die Erholung 

• relative Störungsarmut für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung 

• vorhandene Erholungsinfrastruktur (Qualitätswanderwege, regionale Radwege) 

• Bedarf im Umfeld von Siedlungsschwerpunkten 

• Verbindungsfunktion zwischen wichtigen Erholungs- und Erlebnisräumen. 

Die ausgewählten Landschaftsräume bilden im Zusammenhang mit den landesweit bedeutsa-

men Flächen ein Netz von Erholungs- und Erlebnisräumen mit Kernflächen und Erweiterungs- 

bzw. Verbindungsflächen. 

Grundsätzlich sind die landesweiten und regional bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume, 

die i.d.R. auch ein reizvolles, attraktives Landschaftsbild mit geringen Störungen aufweisen, von 

visuell beeinträchtigenden Bauwerken und Anlagen freizuhalten. 

Die Darstellung der landesweit und regional bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume ist 

der Abbildung 2 der SUP zu entnehmen. 

(vgl. auch Ausführungen zum Freiraumschutz in Kap. 2.1.2)“ 
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Abwägung: 

Zu G 96: 

Die Ausweisung des neuen Wohn- und Mischgebietes wirkt sich nicht auf den Tourismus in der 

Region aus.  

Zu G 97: 

Die Fläche ist bereits versiegelt, bebaut und dadurch entsprechend vorgeprägt. Das Land-

schaftsbild wird durch die Planung somit nicht beeinflusst. 

Zu G 98: 

Der Erlebniswert wird durch die Planung unter Berücksichtigung der Durchgängigkeit des Neu-

baugebietes für Spaziergänge und Fahrradverkehr nicht beeinträchtigt.  

 

„G 99 

Die Gemeinden in den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus sollen entsprechend ihrer 

Eignung und Standortgunst zur gemeinsamen Entwicklung des Erholungsraumes beitragen. In 

verkehrsgünstig gelegenen Gemeinden soll bevorzugt die touristische Infrastruktur konzentriert 

werden. In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus, die schon traditionell Tourismus-

gebiete sind, soll besonders durch qualitativ wirksame Maßnahmen die künftige Entwicklung 

begünstigt werden. Die Entwicklung dieser Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus soll 

dazu beitragen, die Erwerbsgrundlagen für die Bevölkerung zu sichern und die Strukturschwä-

chen zu verringern. 

Begründung/Erläuterung: 

Die Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus (Karte 7), bei denen es sich u. a. auch um tra-

ditionelle Tourismusregionen handelt, liegen in Landschaftsräumen mit hohem Erlebniswert und 

sind deshalb für die weitere touristische Entwicklung besonders gut geeignet. Die spezifische 

Standortbindung an besondere Natur-, Kultur- und Landschaftspotentiale soll für eine bedarfs-

gerechte Infrastruktur und Dienstleistungsangebote im Tourismus besonders genutzt werden. 

Dies ist in der Regel nur im Zusammenwirken zwischen den Gemeinden durch Nutzung von 

Synergieeffekten möglich. In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus soll darauf ge-

achtet werden, dass sowohl Räume für die Aktiverholung wie auch Ruhezonen geschaffen 

werden bzw. erhalten bleiben und die touristische Nutzung ausgewogen über den Bereich ver-

teilt wird.“ 

 

Abwägung: 

Der Ausbau des Tourismus ist unabhängig von der Ausweisung des Wohngebiets.  

 

„G 100 

Die Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus dienen auch zur Sicherung der ruhigen Erho-

lung in Natur und Landschaft. In sensiblen Gebieten sollen alle Maßnahmen und Planungen 

vermieden werden, welche die Erholungsfunktion dieser Räume erheblich beeinträchtigen. 

Begründung/Erläuterung: 

Innerhalb der dargestellten Gebiete sind lärmarme Räume enthalten, die sich in besonderem 

Maße für die ruhige Erholung in Natur und Landschaft eignen und in dieser Funktion gesichert 

werden sollen.“ 
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Abwägung: 

Die Planung beeinträchtigt die Erholungsfunktion nicht. 

 

„G 101 

In den hochverdichteten und verdichteten Räumen der Region (Karte 1) sollen die Vorausset-

zungen und die Möglichkeiten für die Naherholung durch Naherholungsräume und durch 

Regionalparks (Karte 4) verbessert werden.“ 

Begründung/Erläuterung: 

In den Verdichtungsräumen soll der Naherholung ein besonderes Gewicht beigemessen wer-

den.“ 

 

Abwägung: 

Die Möglichkeiten der Naherholung werden durch das Planvorhaben nicht beeinträchtigt. 

 

G 102 bis G 104 bezieht sich auf Kurorte und Z 105 auf großflächigen Freizeitanlagen, sie 

betreffen die vorliegende Planung nicht.  

 

 

Weiterhin finden sich im Regionalen Raumordnungsplan Aussagen zur Dorferneuerung und 

Denkmalpflege. Aufgrund der Lage des Plangebietes im bzw. unmittelbar am historischen Orts-

kern werden die Ziele und Grundsätze hierzu auch betrachtet. 

 

Kapitel 1.4.2 Dorferneuerung 

„G 45 

Die Dorferneuerung soll auf der Grundlage jeweils eines integrierten Dorferneuerungskonzep-

tes weitergeführt werden, das die vielfältigen Funktionen einer Gemeinde nachhaltig stabilisiert 

und ihre umweltgerechte, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung fördert. 

 

G 46 

Bei der Dorferneuerung und Ortssanierung, die in großem Umfang notwendig sind, sollen die 

Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit der Orte sowie des Landschaftsbildes und des Na-

turhaushaltes bewahrt werden. In den Vorbehaltsgebieten für Erholung soll die Dorferneuerung 

mit den Erfordernissen für den Tourismus verknüpft werden. 

Begründung/Erläuterung zu G 45 und G 46: 

Der dörfliche Charakter landwirtschaftlich geprägter Gemeinden soll auch in Zukunft erhalten 

bleiben, damit den landwirtschaftlichen Betrieben günstige Betriebs- und Produktionsstrukturen 

erhalten bleiben und damit die gewachsene Kulturlandschaft in ihrer Nutzungsstruktur weiterhin 

gesichert wird.“ 

 

Abwägung: 

Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf verfügt über ein Dorferneuerungskonzept aus dem Jahr 

1990. Es wurde bislang nicht fortgeschrieben. In dem Dorferneuerungskonzept ist der Bereich 

zwischen der Von-Isenburg-Straße und der Burgstraße, konkret die leerstehenden Hallen bis 
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über die Gebäude Burgstraße 1,3 und 5, in dem Plan `Erneuerungskonzept“ als Maßnahme 

`Sanierung bzw. Renovierung bedürftiger Gebäude´ enthalten. Die Maßnahme kann mit der 

vorliegenden Planung nun umgesetzt werden.  

Die Ortsgemeinde verfügt zusätzlich über eine Satzung für ein besonderes Vorkaufsrecht ge-

mäß § 25 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Das besondere Vorkaufsrecht dient der Sicherung der 

Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Ortsgemeinde und ermöglicht der Ortsgemeinde 

innerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches bebaute und unbebaute Grund-

stücke anzukaufen. Der Satzungsbereich umfasst einen Großteil des Ortskerns und auch das 

Plangebiet.  

Die Ortsgemeinde nutzt die Möglichkeiten, die ihr über die Satzung, durch Förderung und an-

dere Instrumente der Dorfentwicklung zur Verfügung stehen. In vorliegendem Planfall ist es aber 

nicht erforderlich diese Instrumente zur nutzen, da die Entwicklung innerhalb des Plangebietes 

durch die Eigentümer, die sehr ortsverbunden sind, in enger Abstimmung mit der Ortsgemeinde 

erfolgt. Die Entwicklung am Rand des Ortskernes von Kobern-Gondorf wird hinsichtlich der Be-

seitigung eines städtebaulichen Missstandes (Leerstehende Hallen) in Verbindung mit 

Wohnraum im/am Ortskern und der Schaffung von Arbeitsplätzen von der Ortsgemeinde positiv 

bewertet. Daher sind die Grundsätze geprüft und werden als berücksichtigt angesehen.  

 

Kapitel 1.4.3 Denkmalpflege 

„G 47 

Denkmalwerte Gebäude, Gebäudegruppen und Anlagen (Ensembles) sollen auf Grund ihrer 

wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Bedeutung als prägende Ele-

mente der Kulturlandschaft im Zusammenwirken öffentlicher und privater Planungsträger soweit 

wie möglich erhalten, gepflegt und vor Beeinträchtigungen und Eingriffen geschützt werden. Sie 

sollen mit Funktionen ausgestattet werden, die ihre Erhaltung begünstigen. Die Gemeinden sol-

len verstärkt Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes erlassen. 

Begründung/Erläuterung: 

Über den Denkmalschutz hinaus soll bei der Ortsentwicklung, der Bauleitplanung und bei ein-

zelnen Baumaßnahmen auf wertvolle Ortsbilder und bauliche Situationen besondere Rücksicht 

genommen werden. Erhaltenswerte Ortskerne, Ortsteile, Baugruppen, Straßen, Plätze, Park- 

und Gartenanlagen mit geschichtlicher, kultureller, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-

tung sowie mit landschaftsprägender und landschaftsgebundener Eigenart sollen bewahrt 

bleiben. Die enge Verbindung der Denkmalpflege mit der Siedlungsentwicklung, vor allem mit 

der Stadterneuerung und der Dorfentwicklung, begünstigt die Verknüpfung von Maßnahmen 

aus beiden Aufgabenbereichen. Die Denkmalpflege ist zudem ein wirksames Instrument zur 

Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und Standortqualität sowie für die Stadt- und Ortsent-

wicklung.“ 

 

Abwägung: 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere Einzeldenkmäler und auch im Plangebiet 

ein Einzeldenkmal mit dem Gebäude „St.-Matthias-Straße 14“ (Wohnhaus als Fachwerkhaus, 

teilweise massiv, verputzt aus dem 19. Jahrhundert), das aber wegen seiner zurückgesetzten 

Lage kaum in Erscheinung tritt. In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis speziell zum dem 

Einzeldenkmal im Plangebiet aufgenommen und dieses nachrichtlich gekennzeichnet. Aussa-

gen von den Denkmalpflegebehörden in den Beteiligungsverfahren werden erbeten. Im Übrigen 

siehe Abwägung zu G 46 und G 47.  
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„G 48  

Kulturdenkmäler wie Baudenkmäler, landschaftsprägende Bauten und Bodendenkmäler sollen 

bei allen Planungs- und Baumaßnahmen berücksichtigt werden. Die angemessene und verträg-

liche Nutzung historischer Bausubstanz für heutige Bedürfnisse soll unterstützt werden. 

Begründung/Erläuterung: 

Die Denkmäler sind in der Denkmalliste der Landesdenkmalpflege erfasst. Baudenkmäler (Kir-

chen, Rathäuser, Stadtbefestigungen, Burgen usw.), gesamtlandschaftsprägende Bauten 

(Bürger- und Bauernhäuser, Brücken, Flurdenkmäler usw., auch historisch bedeutsame indust-

rielle Anlagen) oder Bodendenkmäler (Kultstätten, Befestigungen, Siedlungsstellen, 

Grabungsstätten, archäologische Funde usw.) sollen bei allen Planungs- und Baumaßnahmen 

berücksichtigt werden. Die Anstrengungen zur Erhaltung und Erneuerung geschützter Baudenk-

mäler dienen nicht nur der Erhaltung der Kulturlandschaft sondern auch der aktiven Förderung 

des gesamten mittelständischen Handwerks und des Tourismus. Durch eine angemessene und 

verträgliche Nutzung können Denkmäler besser erhalten werden, wie viele Beispiele zeigen. 

Deshalb soll bei öffentlichen oder von der öffentlichen Hand bezuschussten Einrichtungen ge-

prüft werden, ob und inwieweit hierfür auch vorhandene Baudenkmäler in Betracht kommen. 

Die Liste der Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz ist im Internet verfügbar und findet sich unter 

der Adresse: www.gdke-rlp.de.“ 

 

Abwägung: 

Siehe Abwägung zu G 46, G 47 und G 48.  

 

„Z 49 

Dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung (Tabelle 2) 

sind vor optischen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Begründung/Erläuterung: 

Dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit regionaler Bedeutung und erheblicher 

Fernwirkung tragen in besonderer Weise zur regionalen Identität bei. Deshalb soll in einem gro-

ßen Umkreis um diese Anlagen eine optische Beeinträchtigung durch Siedlungsentwicklung, 

energiewirtschaftlicher oder verkehrstechnischer Bauten vermieden werden. Bestehende Be-

einträchtigungen sollen nach Möglichkeit gemildert oder ganz beseitigt werden. 

Insbesondere in Bezug auf den Schutz vor optischen Beeinträchtigungen durch energiewirt-

schaftliche Anlagen wie Hochspannungsleitungen oder Windenergieanlagen ist eine 

Einzelfallbetrachtung im Rahmen nachfolgender Planungs- oder Zulassungsverfahren erforder-

lich. Die Umsetzung der Energiewende erfordert die Errichtung zahlreicher 

Windenergieanlagen. Bereits durch vorausschauende Standortwahl und Arrondierungen von 

Windenergieanlagen können optische Beeinträchtigungen in einem großen Umkreis von domi-

nierenden landschaftsprägenden Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung vermieden 

werden. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung sind insbesondere die topographische Situation, 

Bewuchs Vorbelastungen und die konkrete Lage im Raum einschließlich weiterer raumordneri-

scher Erfordernisse zu würdigen. Im Einzelfall sind Sichtachsenanalysen erforderlich. 

Ggf. sind als Vorgaben zur Vorhabenrealisierung auch verbindliche Höhenbeschränkungen in 

Betracht zu ziehen. 

Im Kap. Erneuerbare Energien sind weitere raumordnerische Vorgaben enthalten.“ 
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Abwägung: 

In der Tabelle 2, auf deren vollständige Wiedergabe hier verzichtet werden kann, sind als domi-

nierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit regionaler Bedeutung und erheblicher 

Fernwirkung in Gondorf die Oberburg (Schloss von der Leyen) und die Niederburg (Schloss 

Liebieg) sowie in Kobern die Oberburg mit Matthiaskapelle und die Niederburg gelistet. Die bei-

den dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen liegen in ausreichender Entfernung 

zum Plangebiet. Es gibt keine Sichtbeziehungen oder sonstige Beeinflussung. Die Oberburg mit 

Matthiaskapelle liegt in einer Entfernung von ca. 600 m und ca. 120 m höher als das Plangebiet. 

Eine unmittelbare Sichtbeziehung besteht nicht. Die Niederburg ist hingegen vom Plangebiet 

aus gut sichtbar (siehe Abbildung 9) und somit umgekehrt auch. Der Blick von der Niederburg 

auf den Ort wird künftig nicht mehr auf gewerbliche Sheddächer fallen, sondern auf moderne 

Neubauten. Wegen der Sichtbarkeit „von oben“ wird in dem Bebauungsplan ein besonderer 

Wert auf die Festsetzung zur Dacheindeckung gelegt. Die Flachdächer sollen begrünt werden.  

Dies in Verbindung mit der Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe sorgt dafür, dass die 

Niederburg in ihrer Wirkung, sowohl hinsichtlich des Blickes auf die Niederburg als auch von 

der Niederburg aus, nicht beeinträchtigt ist. Der Blick auf begrünte Flachdächer ist angenehmer 

als auf Sheddächer von Gewerbegebäuden. Der Grundsatz ist beachtet.  

 

„Z 50  

In den regional bedeutsamen siedlungsgeschichtlich oder kulturhistorisch besonders wertvollen 

Ortskernen (Tabelle 3) ist bei Veränderungen an bestehenden Gebäuden oder bei Neubauten 

die städtebauliche Struktur oder der kunsthistorische Gesamteindruck zu erhalten. Bestehende 

Beeinträchtigungen sind zu mindern. 

Begründung/Erläuterung: 

Die Region Mittelrhein-Westerwald ist reichhaltig mit historischen Städten, Gemeinden und 

Ortsteilen ausgestattet, die zum großen Teil unter Denkmalschutz stehen und deren Erhaltung 

mit einem auch finanziell hohen Aufwand verbunden ist. Regional bedeutsame siedlungsge-

schichtlich oder kulturhistorisch besonders wertvolle Ortskerne tragen in besonderer Weise zur 

Identifizierung der Bevölkerung mit ihrer Region, zur Erhaltung der kulturellen Infrastruktur, aber 

auch zur Sicherung und Weiterentwicklung des Tourismus bei. Für die Erhaltung dieser Orts-

kerne besteht deshalb ein über den Denkmalschutz hinausgehendes besonderes überörtliches 

Interesse.“ 

 

Abwägung: 

Das Plangebiet liegt im bzw. am Rand des Ortskerns von Kobern. Dieser ist in der Tabelle 3 als 

regional bedeutsamer siedlungsgeschichtlich oder kulturhistorisch besonders wertvoller Orts-

kern gelistet. Deutlich wird dies auch durch die Vielzahl der Einzeldenkmäler, die in der Nähe 

des Plangebietes liegen bzw. auch dem Einzeldenkmal im Plangebiet. Daher ist die Abwägung, 

eine moderne Bebauung, insbesondere Flachdächer, zuzulassen, besonders sorgsam vorzu-

nehmen. Hier fällt ist Gewicht, dass der Großteil des Plangebietes an sich durch eine 

leerstehende Gewerbehalle mit fensterlosen Fronten (siehe Abbildung 16) geprägt ist. Mit der 

Überplanung wird Baurecht zur Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes geschaffen. Im 

Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Dach- und Fassadengestaltung getroffen. Im Übri-

gen siehe Abwägung zu G 46, G 47 und G 48.  
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Z 51 bezieht sich auf den obergermanisch-rätische Limes als Bodendenkmal. Er ist von der 

Planung nicht betroffen.  

 

Lage in bedeutsamer historischer Kulturlandschaft mit herausragender Bedeutung 

(Stufe 1) (Kapitel 2.1.2 Kulturlandschaften und Erholungsräume) 

„G 57 

In den bedeutsamen historischen Kulturlandschaften (Tabelle 4) sollen noch vorhandene, typi-

sche landschaftsprägende Strukturen wie Grünlandnutzung, Streuobstwiesen, Weinbau und 

gliedernde Vegetationselemente erhalten werden. Störungen wie Zerschneidung oder Lärm- 

und Schadstoffemissionen sollen vermieden bzw. so gering wie möglich gehalten werden. 

Begründung/Erläuterung: 

Im LEP IV sind landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften bestimmt. Diese werden 

im Landschaftsrahmenplan konkretisiert und durch regional bedeutsame Kulturlandschaften er-

gänzt. Die landesweit und regional bedeutsamen Kulturlandschaften sind auf der Textkarte 8 

dargestellt und in Tabelle 4 aufgeführt. Die weitere Konkretisierung der Kulturlandschaften wird 

erfolgen, wenn das im LEP IV genannte Kulturlandschaftskataster vorliegt. Bei Neuplanungen 

ist zu gewährleisten, dass die Kulturlandschaften auch bei einer Änderung der Nutzungsform 

bzw. Nutzungsaufgabe ihren typischen regionalen Charakter behalten. Außerdem gilt es, die 

Wiederaufnahme einer Nutzung von ehemals bewirtschafteten Flächen anzustreben und zu un-

terstützen, um ein Brachfallen und eine fortschreitende Verbuschung zu verhindern. Eine 

Sonderstellung unter den Kulturhistorischen Landschaften nehmen die beiden durch Gesteins- 

bzw. Rohstoffabbau geprägten Landschaftsräume Maifeld-Pellenz und das Kannebäckerland 

ein. Da in diesen sehr alten Kulturlandschaften auch heute noch Rohstoffe abgebaut werden, 

sind historische Zeugnisse und Nutzungsformen, die in der Landschaft noch sichtbar sind, durch 

heutige großflächige Abbautätigkeiten und die industrielle Verarbeitung überformt. Hier gilt es 

in der Regel, Abbauflächen nach beendigtem Abbau landschaftsgerecht zu rekultivieren und in 

die umgebende Landschaft wieder einzubinden. 

 

Landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften 

Die landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften werden im LEP IV für die Region 

Mittelrhein-Westerwald dargestellt und auf Basis des Gutachtens „Konkretisierung der landes-

weit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften zur Festlegung, Begründung und 

Darstellung von Ausschlussflächen und Restriktionen für den Ausbau der Windenergienutzung 

(Z 163 d)“ (agl, 2013) durch die Planungsgemeinschaft konkretisiert. 

…  

Regional bedeutsame historische Kulturlandschaften“ 

In der Tabelle der regional bedeutsamen historischen Kulturlandschaften ist das Moseltal mit 

folgender Beschreibung aufgeführt: Steillagenweinbau, Trockenmauern und kleinstrukturierte, 

Terassenlandschaft, Streuobstwiesen, ehemalige, Niederwaldnutzung, Burgen und historische 

Ortsbilder 

 

Abwägung: 

In der „Konkretisierung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften zur Fest-

legung, Begründung und Darstellung von Ausschlussflächen und Restriktionen für den Ausbau 

der Windenergienutzung (Z 163 d)“ im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
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Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat Freiraumsicherung, Kulturlandschaften 

ist unter der Nr. 5.1 das Moseltal wie folgt beschrieben: „Wärmebegünstigtes Engtal der Mosel 

im devonischen Schiefergebirge mit ausgeprägten Flussmäadern, jahrtausendealtem Weinbau, 

tradierten Weinbauorten und zahlreichen landschaftswirksamen Kulturdenkmalen aller Epo-

chen seit der Römerzeit“ und unter der Nr. 5.1.4 das Untere Moseltal wie folgt: „Nach Osten 

Erweiterung um der Mosel zugewandte Hangbereiche mit Niederwaldrelikten und Mündungs-

bereichen kleiner Seitentälchen, nach Westen Reduzierung der Fläche um die Anteile der 

Hochfläche mit anderem kulturlandschaftlichem Charakter; Erweiterung nach Osten um Güls 

(ausgedehntes Streuobstwiesengebiet) bis an den Stadtrand von Koblenz (Vernetzung mit dem 

UNESCO-Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal)“. Dabei wird dem Unteren Moseltal eine her-

ausragende Bedeutung (höchste Bewertungsstufe) zugeschrieben.  

Vor obigem Hintergrund ist es für die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf von besonderer Wichtig-

keit den Naturraum um die Ortslage, die teilweise noch von Weinbau geprägt ist, so wenig wie 

möglich zu beanspruchen und ihr Wachstum kulissenschonend vorzunehmen. Dies ist aller-

dings nur möglich, wenn in der Innenentwicklung ein entsprechender Spielraum hinsichtlich der 

Verdichtung und Gestaltungsvorgaben gelassen wird. Letztendlich führt dies zu der vorliegen-

den Planung die eine sachgerechte Abwägung des Maßes der Innenverdichtung und nicht zu 

engen Vorgaben bei der Gestaltung vorsieht, um die Steilhänge rund um die Ortsgemeinde 

nicht für Siedlungsentwicklung beanspruchen zu müssen. Damit ist Grundsatz 57 beachtet.  

 

„G 58  

In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus soll die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 

Natur und Landschaft nachhaltig geschützt und die Landschaft in ihrer Funktion als Raum für 

die naturnahe, landschaftsgebundene, stille Erholung der Bevölkerung erhalten und entwickelt 

werden. In diesen Räumen soll dem Schutz des Landschaftsbildes bei raumbedeutsamen Ent-

scheidungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 

Begründung/Erläuterung: 

Die landesweiten sowie die im Landschaftsrahmenplan dargestellten regional bedeutsamen Er-

holungs- und Erlebnisräume weisen in der Regel auch ein reizvolles, attraktives Landschaftsbild 

mit geringen Störungen auf. Das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft wird 

darüber hinaus durch Naturparke und Landschaftsschutzgebiete sowie durch die kleinräumig 

abgegrenzten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete regionaler Biotopverbund sowie in den Verdich-

tungsräumen und großen Tallagen der Region durch die regionalen Grünzüge geschützt. 

(Vgl. auch Ausführungen zur Freiraumnutzung in Kap. 2.2.4).“ 

 

Abwägung: 

Siehe Abwägung zu G 57, durch die Innenentwicklung wird die Natur und Landschaft geschützt, 

so dass Grundsatz 58 beachtet ist.  

 

„Z 59 

Die großen Flusstäler und insbesondere die Hangbereiche in den Vorbehaltsgebieten Erholung 

und Tourismus sind von störenden Nutzungen und großen Einzelbauwerken freizuhalten. 

Begründung/Erläuterung: 

Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des, der Erholung oder zur Veränderung der klimatischen Verhältnisse führen können, sind in 
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großen Flusstälern (siehe Textkarte 7) und insbesondere in den Hangbereichen nicht zulässig. 

Große Einzelbauwerke Hochhäuser und Gebäude in exponierter Lage sind nicht zulässig, damit 

die Erholungsfunktion und das schutzwürdige Landschaftsbild in den großen Flusstälern nicht 

beeinträchtigt wird. In den Weinbaugebieten mit teils hohem Steillagenanteil ist in besonderem 

Maße auf den Schutz und die Schonung des Bodens zu achten. Die typischen Elemente der 

Weinbaulandschaft sind zu erhalten.“ 

 

Abwägung: 

Siehe Abwägung zu G 57 und G 58, durch die Innenentwicklung werden die Hangbereiche frei-

gehalten.  

 

Z 60 betrifft Campingplätze und ist daher für die vorliegende Planung nicht von Relevanz.  

 

 

1.4.4 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als „Mischgebiet“ dargestellt. Damit stimmt die Dar-

stellung im Flächennutzungsplan mit den geplanten Darstellungen im Bebauungsplan nur 

teilweise überein. Wird jedoch ein Bebauungsplan nach § 13a BauGB aufgestellt, kann er von 

den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweichen, wenn die geordnete städtebauliche 

Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Der FNP ist dann zu gegebener 

Zeit zu berichtigen. 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem FNP der ehem. Verbandsgemeinde Untermosel 

 

(ohne Maßstab) 
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1.4.5 Angrenzendes Planrecht 

Nördlich des Plangebiets liegt der Bebauungsplan „Historischer Ortskern Kobern“ aus dem Jahr 

2009. 

 

Abbildung 6: Bebauungsplan Historischer Ortskern Kobern“ aus 2009 

 

(ohne Maßstab) 

 

Für das Gebiet wird ein Mischgebiet festgesetzt. Die GRZ liegt zwischen 0,6 und 1,0, die GFZ 

zwischen 1,2 und 3,0. Die Vollgeschossanzahl beträgt 2 oder 3 und die erlaubte Dachneigung 

liegt zwischen 28° und 45°. 

  



Begründung zum Bebauungsplan, Städtebau Seite 17 

„Von-Isenburg-Straße“, Ortsgemeinde Kobern-Gondorf Januar 2024 

© Faßbender  Weber  Ingenieure PartGmbB • 56656 Brohl-Lützing 2892_Begründung.docx 

Südlich liegt der Bebauungsplan „Obermark – Am Kehr“ aus dem Jahr 1967 existiert. 

 

Abbildung 7: Bebauungsplan „Obermark – Am Kehr“ aus 1967 

 

(ohne Maßstab) 

 

Für das Gebiet wird ein reines Wohngebiet festgesetzt. Es sind überwiegend 2 Geschosse zu-

lässig. Die Dächer müssen als Satteldach mit einer Neigung zwischen 20° und 40°ausgebildet 

werden. 

 

1.4.6 Schutzgebiete 

Gewässer-, Trinkwasser- und Heilquellenschutz 

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sowie Mineralwassereinzugsgebiete sind nicht be-

troffen. Das Plangebiet liegt außerhalb von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten. Unter 

der Straße „Mühlengraben“ verläuft der „Solligerbach“. Dieser ist verrohrt. 

 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  

Siehe hierzu das Kapitel „Belange des Naturschutzes“. 

 

1.4.7 Straßenplanungen 

Für das Umfeld der vorliegenden Bauleitplanung sind keine aktuellen Straßenplanungen be-

kannt.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Mühlengraben“ und „Von Isenburg-

Straße“. Die Straße „Mühlengraben“ verläuft bereits durch das Plangebiet. 

 

1.4.8 Ver- und Entsorgung des Gebietes 

Das Gebiet ist vollständig erschlossen. 

 



Begründung zum Bebauungsplan, Städtebau Seite 18 

„Von-Isenburg-Straße“, Ortsgemeinde Kobern-Gondorf Januar 2024 

© Faßbender  Weber  Ingenieure PartGmbB • 56656 Brohl-Lützing 2892_Begründung.docx 

1.4.9 Geologische Vorbelastungen 

Die Radonkonzentration beträgt 38,8 kBq/m3. Das Radonpotenzial liegt im Plangebiet bei 29,31. 

Das Landesamt für Umwelt empfiehlt: „Sollten Sie ein neues Haus bauen wollen, empfehlen wir 

Ihnen, ab einer Radonkonzentration in der Bodenluft von mehr als 100.000 Bq/m³ oder einem 

Radonpotenzial über 44 besondere Maßnahmen beim Bau zu erwägen. Dies können beispiels-

weise eine geologische Untersuchung des Baugrunds oder zusätzliche abdichtende 

Maßnahmen des Bauwerks sein.“  

Hinsichtlich der Hangstabilität ist das Gebiet nicht kartiert. 

Die Rutschungsdatenbank enthält einen Eintrag für ein Steinschlagereignis. 

Das Gebiet liegt in der Erdbebenzone 12.  

 

1.4.10 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Ortskerns der Gemeinde Kobern-Gondorf. Innerhalb des 

Geltungsbereichs befindet sich das Einzeldenkmal „St.-Matthiasstraße 14“ (Wohnhaus als 

Fachwerkhaus, teilweise massiv, verputzt aus dem 19. Jahrhundert). Nördlich des Plangebiets 

liegen weitere denkmalgeschützte Gebäude, wie z.B. die katholische Pfarrkirche St. Lubentius 

mit dazugehörigem Pfarrheim. Knapp 200 m entfernt im Nord-Westen befindet sich zudem die 

Niederburg. Bei allen Bauvorhaben ist daher die besondere Ortsstruktur zu beachten. Der his-

torische Gesamteindruck des Ortskerns soll erhalten bleiben. Siehe auch Ausführungen in 

Kapitel 1.4.3.  

Auf dieses Denkmal wurde auch bei der frühzeitigen Beteiligung der Behörden von der Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe RLP, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Direktion 

Landesdenkmalpflege aufmerksam gemacht. Die Behörde teilte mit, dass zu befürchten sei, 

dass Baurecht geschaffen wird, welches dem Denkmalschutz ggf. widersprechen könnte. Die 

neue direkt umgebende Bebauung könne mit drei Vollgeschosse ggf. die Wahrnehmbarkeit des 

Denkmals erheblich einschränken.  

Aufgrund der Stellungnahme wurden der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landes-

denkmalpflege, die Bestandshöhen des denkmalgeschützten Gebäudes und der Umgebung 

sowie die Planhöhen der Neubauten übermittelt. Nach dem Erhalt dieser Informationen wurden 

seitens der Denkmalpflege Befürchtungen geäußert, dass das denkmalgeschützte Gebäude 

durch die Neubebauung an Wirkung verlieren könnte, und es wurden Vorschläge zur Regelung 

der Situation (z.B. Abrücken der Baufelder oder Höhenreduzierung mit Verwendung einer an-

deren Dachform (Sattel- oder Walmdach)) unterbreitet. Von dem mit der konkreten 

Neubebauung beauftragten Architekturbüro konnten durch die Übermittlung der Objektplanung 

an die Landesdenkmalpflege und Konkretisierung der Inhalte des Denkmalschutzes die Beden-

ken der Landesdenkmalpflege ausgeräumt werden. Durch die Abstimmungen ergab sich, dass 

weniger das Gebäude an sich, sondern eher ein ehemaliger jüdischer Gebetssaal unter Denk-

malschutz stehe, der voraussichtlich aber schon nicht mehr in der ursprünglichen Form erhalten 

sei.  

 

  

 

1 Quelle: Kartenviewer des Landesamtes für Umwelt, letzter Aufruf 15.12.2021 
2 Quelle: Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau, letzter Aufruf 15.12.2021 
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1.5 Vorhandene örtliche Gebietsprägungen und Bestandsanalyse 

1.5.1 Gebietsrelevante Emissionsanlagen im Umkreis 

Das Plangebiet liegt an der L 117. Die Straße ist an dieser Stelle mit einer Querschnittsbelas-

tung von 4004 Kfz/24h und einem Schwerlastverkehrsanteil von 4 % kartiert (DTV 2015). Zudem 

verläuft im Osten entlang der Mosel eine Bahnstrecke. Aufgrund der Stellungnahmen des Lan-

desbetriebs Mobilität, der Deutschen Bahn AG und des Flugplatzes Winningen wurde eine 

Schallimmissionsprogose erstellt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte 

der DIN 188005 für Allgemeinde Wohngebietes bzw. Mischgebiete überschritten werden. Die 

Schallimmissionsprogose ist als Anlage der Begründung beigefügt.  

 

1.5.2 Standorteignung, Topografie und Baubestand im Plangebiet 

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten ab. Der Höhenunterschied beträgt 10 m auf einer 

Strecke von 120 m. Das entspricht einem Gefälle von etwa 8 %. 

Abgrabungen, Aufschüttungen oder sonstige größere Geländeveränderungen liegen im Rah-

men der Bautätigkeiten der letzten Jahre vor. 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich Baubestand, der abgerissen werden soll. 

 

Abbildung 8: Blick auf das Plangebiet  
von Süd-West nach Nord-Ost   von Süd-Ost nach Nord-West 

    
 

1.5.3 Eigentumsverhältnisse im Plangebiet 

Das Plangebiet ist zum Großteil im Eigentum des Antragstellers. 
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2 Darlegung der Planinhalte 

2.1 Städtebauliche Planungsziele 

Vor der Erstellung des Vorentwurfs wurden folgende Ziele formuliert: 

 Schaffung einer Nachverdichtung 

 Möglichst große Ausnutzung des Plangebiets 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Förderung von altersgerechtem Wohnen 

 Die Entwicklung soll für die Ortsgemeinde möglichst kostenneutral sein. 

 

2.2 Planvarianten und Erschließung des Plangebietes  

verkehrliche Erschließung  

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Straße „Mühlengraben“ sowie über die „Von-

Isenburg-Straße“. Letztere ist in den Geltungsbereich mit einbezogen. Die Straßenbreite ver-

bleibt unverändert in ihrer aktuellen faktischen Ausbaubreite zwischen 5,5 m und 8 m (im 

Kreuzungsbereich). 

 

Leitungsgebundene Erschließung  

Das Plangebiet ist voll erschlossen. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

steht eine Löschwasserlieferleistung von 48 m3/h über mindestens 2 Stunden aus dem Trink-

wassernetz zur Verfügung. Laut Auskunft des Trinkwasserversorgers ist über Hydranten im 

Umkreis von 300 m eine Löschwasserlieferleistung von 96 m3/h über mindestens 2 Stunden aus 

dem Trinkwassernetz möglich. Damit ist der Brandschutz für Gebäude mit Umfassungen nicht 

feuerbeständig oder nicht hochfeuerhemmend oder nicht feuerhemmend, harten Bedachungen; 

oder Umfassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen sowie einer GFZ 

von bis zu 1,2 gewährleistet3. Bei Bauvorhaben, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen (z.B. 

bei Fachwerkhäusern oder einer dichteren Bebauung mit einer GFZ über 1,2), ist ggfls. vom 

Bauherrn zusätzliches Löschwasser über geeignete Behälter (z.B. Zisterne, Teich) dauerhaft 

nutzbar zur Verfügung zu stellen.  

Die Vorschriften und Regelwerke zum Brandschutz, insbesondere § 15 der Landesbauordnung 

sind in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung (auch im Freistellungsverfahren) gültigen Fas-

sung zu beachten. 

Es wird empfohlen Löschwasser vor Eintritt in ein Gewässer oder das Grundwasser zurückzu-

halten.  

 

 

 

  

 

3 Siehe DVGW-Arbeitsblatt W 405:2008-02; Tabelle 1: Richtwerte für den Löschwasserbedarf unter Berücksich-
tigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung  
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2.3 Geplante Art der Nutzung  

Allgemeines Wohngebiet 

Das Plangebiet wird im Osten als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 

Hier sind folgende Nutzungen zulässig: 

 Wohngebäude 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störenden Handwerksbetriebe 

 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 

Nicht zulässig sind: 

 Anlagen für kirchliche Zwecke 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 Anlagen für Verwaltungen 

 Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
 

Mit diesen Festsetzungen zu der Art der Nutzung soll sichergestellt werden, dass ein allgemei-

nes Wohngebiet analog der angrenzenden Wohngebiete und somit eine familienfreundliche 

Umgebung entsteht, die nicht durch Betriebe und durch in Folge der Betriebe entstehende Ge-

räuschemissionen beeinträchtigt werden. Er werden zudem nur Wohngebäude und dem 

modernen Wohnen dienende Nutzungen, die auch durch ein fußläufig erreichbares Angebot an 

Infrastruktur im Gebiet zur Verkehrsminderung beitragen, zugelassen.  

 

Mischgebiet 

Das Plangebiet wird im Osten als Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Hier sind fol-

gende Nutzungen zulässig: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-

gewerbes 

 sonstige Gewerbebetriebe 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-

liche Zwecke 

 

Nicht zulässig sind: 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen  

 Vergnügungsstätten innerhalb und außerhalb der Gebiete, die überwiegend durch gewerbli-

che Nutzungen geprägt sind 

 

Die Festsetzungen orientieren sich an den konkreten Plänen des Bauherrn. Es ist eine Wohn-

anlage mit einer Tagespflegeeinrichtung geplant. Mit den getroffenen Festsetzungen wird 
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sichergestellt, dass diese Funktionen uneingeschränkt möglich sind. Ausgeschlossen werden 

solche Nutzungen, die in Anbetracht der Lage im historischen Ortskern unerwünscht und un-

passend sind. 

 

2.4 Geplantes Maß der Nutzung und Höhe der baulichen Anlagen 

Die Bestandsgebäude in der Umgebung des Plangebiets weisen meist 2 Vollgeschosse inklu-

sive ausgebauten Dachgeschoss auf. Teilweise findet sich in der Umgebung auch 

dreigeschossige Gebäude. Im historischen Ortskern sind die Häuser sowohl in offener als auch 

in geschlossener Bauweise errichtet, der Versieglungsgrad der Grundstücke ist hoch. 

Im Plangebiet werden max. 3 Vollgeschosse festgesetzt. Die GRZ von 0,6 entspricht der Be-

bauung im Umfeld. Aufbauend auf der GRZ und der zulässigen Vollgeschossanzahl ist eine 

GFZ von max. 1,8 zulässig. Die Dachneigung darf max. 45° betragen. Die Festsetzungen zur 

Firsthöhe liegen je nach Gelände zwischen 96,5 m und 90,5 m ü. NHN.  

Diese Festsetzungen orientieren sich an der Umgebungsbebauung und beugen gleichzeitig ei-

ner zu großen Versiegelung der Grundstücke vor. Die Zulässigkeit von Flachdächern, trotz Lage 

am historischen Ortskern, begründet sich in den konkreten Architektenplänen zur Wohnanlage 

mit einer Tagespflegeeinrichtung. Aufgrund der sehr konkreten gestalterischen Festsetzungen 

innerhalb des Plangebiets kann dies dennoch aus städtebaulicher Sicht vertretbar sein. Die 

Höhenfestsetzung ist so gewählt, dass eine dreigeschossige Bauweise möglich ist, aber nicht 

zu viel Spielraum verleibt, um Gebäude zu errichten, die sich nicht mehr in die Umgebungsbe-

bauung einfügen. 

2.5 Bauweise, Haustypen und überbaubare Grundstücksfläche 

Die Festsetzung einer Baugrenze oder einer Baulinie entscheidet darüber, ob bis zu der Bau-

grenze gebaut werden darf oder auf die Baulinie gebaut werden muss. Da in dem Plangebiet 

die dort vorhandenen Gebäude in unterschiedlichem Abstand zur Straße stehen, sind keine 

prägenden Raumkanten vorhanden. Aus diesem Grund werden zum öffentlichen Straßenraum 

auch keine Baulinien festgesetzt.  

Am nördlichen Rand des Plangebietes, d.h. in Richtung anderer privater Baugrundstücke waren 

in der Fassung des Vorentwurfs sowohl Baugrenzen und Baulinien festgesetzt. Hier wurde für 

die Fassung des Vorentwurfs für die frühzeitigen Beteiligungen so vorgegangen, dass im Be-

reich vorhandener Grenzbebauung mit Hauptgebäuden eine Baulinie festgesetzt wurde. Mit 

dem Textfeld im Plan wird ausdrücklich festgestellt, dass eine Anpassung für die Entwurfsfas-

sung für die förmlichen Beteiligungen offenbleibt. Es sollten die Anregungen aus den 

Beteiligungen abzuwarten.  

Da im frühzeitigen Beteiligungsverfahren hierzu keine Stellungnahmen eingingen, wurde die 

Planung für den Bebauungsplanentwurf wie folgt angepasst: An den Grenzen zu Nachbargrund-

stücken wird auf die Festsetzung von Baugrenzen oder Baulinien in Gänze verzichtet. Dafür 

wurde in die textlichen Festsetzungen aufgenommen, dass keine Bauweise festgesetzt wird, 

aber ein Anbau an Nachbargrenzen zulässig ist. Aufgrund der Bestandsbebauung im Plange-

biet, die sowohl offen, geschlossen und halboffen ist, sollen hierzu im Bebauungsplan keine 

Vorgaben festgesetzt werden. Die Festsetzung einer geschlossenen Bebauung, hätte den 

Nachteil, dass auf die Nachbargrenzen über die Höhe des gesamten Geschosses angebaut 

werden muss. Das erhöht zwar die Ausnutzbarkeit von Grundstücken, schränkt aber die Belich-

tung ein. Die Festsetzung einer offenen Bauweise soll aus städtebaulichen Gründen nicht 

erfolgen, weil dies dem Charakter des Ortskerns widerspricht. Die Möglichkeit des Anbauens 
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oder des Abrückens von Nachbargrenzen soll möglichst flexible gehandhabt werden können. 

Sofern ein Bauherr bei der Bebauung von der Nachbargrenze abrücken möchte, um z.B. die 

Räumlichkeiten belichten zu können, an die betroffene Grenze aber vom Nachbaren angebaut 

ist, könnte sich eine Herausforderung hinsichtlich der Abstandsflächen ergeben. Deshalb wird 

in dem Bebauungsplan textlich geregelt, dass die Abstandsflächen, die der eigene Neubau aus-

löst auf dem eigenen Grundstück liegen müssen, aber die Abstandsflächen, ein bestehendes 

grenzständiges Nachbargebäude ggfls. erstmalig auslöst, nicht übernommen werden müssen. 

Inwiefern in solchen speziellen Fällen das Einverständnis der Nachbaren erforderlich ist, ist im 

Planvollzug zu bestimmen.  

Von obigen Überlegungen abgesehen wurden die Baugrenzen zum öffentlichen Raum unter 

folgenden Prämissen festgesetzt. Die Baugrenzen sollen in jedem Fall einen Abstand von 3 m 

zur Straße „Mühlengraben“ einhalten, um diese optisch nicht zu sehr einzuengen. Damit wird 

gleichzeitig erreicht, dass ein Abstand zu dem verrohrten Solligerbach eingehalten wird. Das 

Mischgebiet soll zur „Von-Isenburg-Straße“ einen Abstand von 5,5 m einhalten. Die Bebauung 

im Wohngebiet kann bis ganz an die Straße heranrücken, wie die Bestandsgebäude aktuell 

schon als Straßenrandbebauung errichtet sind. Das Plangebiet soll durch eine bewusste Zu-

rückhaltung bei der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche ein gewisses Maß an 

Flexibilität erhalten. Um eine städtebauliche und stadtgestalterische Qualität zu erreichen, sind 

die getroffenen Festsetzungen jedoch erforderlich. Mehr Spielraum für individuelle Lösungen 

ließe das Entstehen eines ungeordneten Gesamtbildes der Siedlung zu. 

Ebenso wird keine Beschränkung der Haustypen vorgenommen. Dies entspricht auch der Um-

gebungsbebauung. Hier sind sowohl Einzelhäuser als auch aneinander gebaute Gebäude zu 

finden.  

2.6 Werbeanlagen 

Da ein Mischgebiet festgesetzt wird, in dem entsprechend auch Gewerbebetriebe zulässig sind, 

sich das Plangebiet allerdings in einem historischen Ortskern befindet, in dem auch mehrere 

denkmalgeschützte Gebäude stehen, werden Werbeanlagen in einem sehr engen Rahmen zu-

gelassen. Die gestalterischen Festsetzungen sollen für ein guten Einpassen in die Umgebung 

sorgen, die Höhenbegrenzung bewirkt vor allem, dass die Sichtbarkeit der Anlagen in Anbe-

tracht der zahlreichen Denkmäler im Umfeld nicht zu extrem erscheint. Dasselbe gilt für die 

Festsetzung zu beleuchteten und grellen Anlagen.  

 

2.7 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Die Festsetzung zu den Stellplätzen und Garagen verfolgt das städtebauliche Ziel, die Baukör-

per (Hauptgebäude und Garagen) zu ordnen. Zudem soll mit der Festsetzung erreicht werden, 

dass die Garagentore in einem solchen Abstand zur Straße liegen, der noch die Anlage eines 

Stellplatzes vor der Garage ermöglicht.  

Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs. 5 

BauNVO zulässig, soweit sonstige rechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.  

 

2.8 Festsetzungen zum Schallschutz 

Aufgrund der Stellungnahmen des Landesbetriebs Mobilität, der Deutschen Bahn AG und des 

Flugplatzes Winningen wurde für die Entwurfsfassung des Bebauungsplans eine Schallimmis-

sionsprognose erstellt. Die Ergebnisse, d.h. die Lärmpegelbereiche wurden zeichnerisch in den 
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Bebauungsplan übernommen. Eine textliche Festsetzung regelt die Anforderungen, die zum 

passiven Schallschutz eingehalten werden müssen. Diese Anforderungen gehen nicht bzw. nur 

geringfügig über die hinaus, die aufgrund des Gesetzes zur Einsparung von Energie sowieso 

zu beachten sind.  

 

2.9 Gestalterische Festsetzungen 

Es werden Regelungen zur Dachgestaltung bzw. Gestaltung des obersten Geschosses sowie 

zur Fassadengestaltung getroffen. Geneigte Dächer dürfen nur mit dunklen nicht glänzen-

den/spiegelnden Materialen eingedeckt werden. Fassaden müssen in den Grundfarben gelb, 

beige, grau, braun oder weiß gestaltet werden. Einfriedungen zum öffentlichen Raum werden 

ebenfalls gestalterisch reguliert. 

Diese Festsetzungen begründen sich in der historischen Bauweise des Ortskerns. Um die be-

sondere städtebauliche Struktur zu erhalten, sind nur solche Farben und Materialien zulässig, 

die sich in die Gestaltung der historischen Bausubstanz einfügen. Aus denselben Gründen wer-

den auch behelfsmäßige Bauweisen (z.B. Wellblechgaragen, Containerbauten etc.) 

ausgeschlossen. Um auch auf Ebene der Bauleitplanung einen Beitrag zur Bekämpfung des 

Klimawandels zu leisten, werden dennoch Solaranlagen auf Dächern zugelassen, sofern diese 

in der gleichen Neigung wie das Dach errichtet werden. 

 

2.10 Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit 

Es wird auf die Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde verwiesen. Durch den Verweis auf die Stell-

platzsatzung wird sichergestellt, dass auch bei einer Änderung dieser, die Festsetzungen des 

Bebauungsplans im Einklang mit der städtebaulichen Entwicklung stehen. 

 

2.11 Landschaftsplanerische Festsetzungen 

Die landschaftsplanerischen Festsetzungen tragen den Belangen des Naturschutzes Rech-

nung. Einzelne landschaftsplanerische Ziele wurden als Hinweis bzw. als Empfehlung in den 

Bebauungsplan aufgenommen, da es für deren rechtsverbindliche Aufnahme in den Bebau-

ungsplan mittels einer textlichen Festsetzung an einer Rechtsgrundlage bzw. dem 

Flächenbezug mangelt.  

2.12 Hinweise  

Die Hinweise haben keinen Rechtscharakter, dienen aber dem Verständnis der Planung, wei-

sen auf andere Gesetze hin, die unabhängig von dem Bebauungsplan einzuhalten sind oder 

sind allgemeine Empfehlungen 
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3 Belange des Naturschutzes 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Von-Isenburg-Straße“ erfolgt im beschleunigten Verfah-

ren gem. § 13a BauGB.  

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird im beschleunigten 

Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, Von dem Umweltbericht nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-

mationen verfügbar sind, abgesehen.  

Dennoch sind alle relevanten Umweltbelange beachtlich und im Verfahren in eine sachgerechte 

Abwägung einzustellen. 

Hierzu wurden die unten stehenden Schutzgüter beurteilt:  

Das Planungsgebiet mit einer Flächengröße von etwa 5.400 m² liegt inmitten der Ortslage von 

Kobern-Gondorf an der Mosel im Ortsteil Kobern.  

Es umfasst vorhandene Bebauung am südlichen Rand des alten Ortskerns zwischen den Ge-

meindestraßen `Mühlengraben` (L 117), `St. Matthias-Straße` der `Burgstraße` sowie einen 

Teilabschnitt der Gemeindestraße `von-Isenburg-Straße`. 

Der vorgesehene Geltungsbereich ist vollständig von Bebauung bzw. innerörtlichen Verkehrs-

flächen umgeben. Dabei schließt nach Nordwesten an der `Burgstraße` lediglich eine Bauzeile 

an, bevor der steile, unbebaute Hang des „Johannesbergs“ anschließt. Etwa 65 m nördlich des 

Plangebiets befindet sich die „St.Lubentius-Kirche“. Südlich der Gemeindestraße `Mühlengra-

ben` liegt die örtliche Feuerwache. 

Das Planungsgebiet befindet sich am bergseitigen Rand der Niederterrasse des tief einge-

schnittenen unteren Moseltals. Dort hat sich im Bereich des Schwemmkegels des von 

Nordwesten in das Moseltal einmündenden `Mühlentals` die Ortschaft Kobern entwickelt. Nord-

westlich des Geländes beginnt der steile Hang des Terrassensporns „Johannesberg“, auf 

dessen Grat sich die Ruine `Niederburg` befindet.  

Das Gelände innerhalb des Plangebiets fällt nach Osten in Richtung der Mosel ab. Allerdings 

wurde die natürliche Geländegestalt im Ortsbereich anthropogen verändert (Abgrabungen, Auf-

schüttungen oder sonstige Geländeveränderungen). Die Geländehöhen liegen im Plangebiet 

zwischen rund 79 m und 85 m ü.NN. 

Die Mosel verläuft rund 220 m östlich des Plangebiets.  

Naturräumlich zählt das Plangebiet zum „Unteren Moseltal“.  
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Abbildung 9: Blick auf das Plangebiet (im Bildhintergrund: Glockenturm und Niederburg) 
Betrachterstandort: Kreuzungsbereich `Mühlengraben` (L 117)/ `St. Matthias-Straße` 

 

 

Abbildung 10: Blick auf das Plangebiet  
Betrachterstandort: Kreuzungsbereich `Burgstraße`/ `Mühlengraben` (L 117)` 

 

 

3.1 Pflanzen, Tiere, Lebensräume 

Innerhalb des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs befindet sich -neben einem Ab-

schnitt einer Gemeindestraße- vorhandene Bebauung am südlichen Rand des alten Ortskerns 

von Kobern. 

Diese weist den Charakter einer Mischbebauung mit heterogenem Charakter auf. Neben Wohn-

häusern in geschlossener und offener Bauweise sowie unterschiedlicher Bauepochen und 
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Dimensionen befinden sich leerstehende, ehemals gewerblich genutzte Hallen innerhalb des 

Plangebiets. 

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich in der St.-Matthiasstraße Nr. 14 auch ein denk-

malgeschütztes Fachwerkhaus. 

 

Abbildung 11: Blick in `St. Matthias-Straße`  

 

 

Abbildung 12: Blick in die `Von-Isenburg -Straße`  

 

 

Folgende Biotop-/Nutzungsstrukturen können im Planungsgebiet differenziert werden (vgl. Plan 

„Biotoptypen, Nutzungsstrukturen“): 

 Gemischte Bauflächen/ Wohnbauflächen (SB0): 

Das Plangebiet umfasst vorhandene Bebauung zwischen den Gemeindestraßen `Mühlengra-

ben` (L 117), `St. Matthias-Straße` der `Burgstraße`. 

Die Bebauung am Rand des alten Ortskerns ist relativ dicht mit einem hohen Versiegelungsan-

teil. Der Anteil an Grünfreiflächen ist entsprechend, insbesondere im Bereich westlich der `von-

Isenburg-Straße`, recht gering. 
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Charakteristisch sind folgende Einzelstrukturen: 

- Ziergärten (HJ1): 

- Ein kleiner Garten (ca. 50 m²) befindet sich im straßenzugewandten Bereich an der 

Straße „Mühlengraben“. Dieser weist eine kleine Rasenfläche und randlich eine nied-

rige Kirschlorbeer-Hecke auf. 
Abbildung 13: Garten mit Kirschlorbeerhecke 

 
 

- Ein Vorgarten aus mehreren Teilbereichen (rund 70 m²) an der Straße „Mühlengraben“ 

wurde mit Rindenmulch abgedeckt und ist mit verschiedenen Koniferen bepflanzt.  
Abbildung 14: mit Koniferen bepflanzter Vorgarten  

 
 

- An einem Wohnhaus befindet sich an der `Von-Isenburg-Straße` ein rund 450 m² gro-

ßer Ziergarten. Dieser wies ursprünglich neben Rasenflächen und Ziersträuchern 

verschiedene Nadelbäume und einzelne Laubbäume auf. Zum Zeitpunkt der Erstel-

lung des vorliegenden Beitrags war der Gehölzbestand gerodet. 

 

- Bei einem von der `Von-Isenburg-Straße` zurückgesetzten Wohnhaus befinden sich 

im rückwärtigen Bereich kleine Rasenflächen (ca. 80 m²). 

 

- An der `St. Matthias-Straße“ befindet sich eine ca. 120 m² große Gartenfläche, welche 

ursprünglich neben einer Rasenfläche mit Ziersträuchern und Nadelbäumen bestockt 

war. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Beitrags war der Gehölzbestand 

gerodet. Die Gartenfläche wird durch eine Mauer aus Beton-Fertigelementen einge-

fasst.  
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- Gebäude (HN1): 

Im Plangebiet befinden sich zumeist zweigeschossige, teils auch eingeschossige Wohn-

häuser unterschiedlicher Bauepochen und Dimensionen (Einfamilien- und 

Mehrparteienhäuser). In einem Haus ist eine Praxis für Ergotherapie untergebracht; ein 

Haus wird als Ferienhaus genutzt.  

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich in der St.-Matthiasstraße Nr. 14 auch ein 

denkmalgeschütztes verputztes Fachwerkhaus. Dieses liegt von der Straße zurückge-

setzt und ist wenig im Ortsbild präsent. Den Eindruck eines historischen Gebäudes 

vermittelt zudem ein unverputztes Bruchsteinhaus an der „Von-Isenburg-Straße“. 

Die Höhen der Wohnhäuser betragen zwischen knapp 9 m und ca. 13 m. 

Weitere Gebäude sind Garagen. 

Abbildung 15: denkmalgeschütztes Wohnhaus (links) / unverputztes Bruchsteinhaus (rechts) 

 

 

Prägnant für das Siedlungsbild insbesondere im westlichen Teil des Plangebiets sind re-

lativ großvolumige und hallenartige Gebäude, die ehemals gewerblich genutzt wurden 

und derzeitig leer stehen. In dem Gebäude an der Straße `Mühlengraben` war zeitweise 

ein Lebensmitteldiscountmarkt untergebracht. 

Diese hallenartigen Gebäude liegen zwischen der `Von-Isenburg-Straße` und der `Burg-

straße`. Sie weisen kubische Formen mit Flachdach und Sheddach und weitgehend 

fensterlose Fassaden auf. Die Grundfläche dieser nebeneinander angeordneten Gewer-

begebäude beträgt rund 1.500 m². 

Die Gebäudehöhen liegen bei etwa 6,2 bzw. 9,5 m bzw. 11,7 m. 

Abbildung 16: Hallen im westlichen Teil des Plangebiets 
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- Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad (HT1); 

Hierunter fallen versiegelte Hofflächen/ Garagenzufahrten (Beton-Vollsteinpflaster). An 

der `Von-Isenburg-Straße` befindet sich ein Hof mit Basalt-Natursteinpflaster. 

 

- Parkplatz (HV3); 

Vor einer Praxis an der Ecke `Von-Isenburg-Straße`/ `Mühlgraben` befindet sich ein ge-

pflasterter Pkw-Parkplatz mit einer Flächengröße von rund 80 m². 

Eine Pflasterfläche vor einem ehemaligen Verbrauchermarkt an der Straße `Mühlgraben` 

dient ebenfalls als Pkw-Parkplatz. 

 

- Verfugte Mauer, Betonmauer (HN4); 

Hierunter fällt eine verfugte Natursteinmauer im Westen des Plangebiets, welche den Hö-

henunterschied zwischen der Straße „Mühlengraben“ und einer Platzfläche an der 

`Burgstraße` ausgleicht. 

Zudem befindet sich als Einfriedung eines Grundstücks an der `St. Matthias-Straße“ eine 

ca. 1,5 m hohe Mauer aus Beton-Fertigteilen. 

Eine verfugte niedrige Natursteinmauer mit integriertem Bildstock liegt an der `Von-Isen-

burg-Straße`. 

  

 Gemeindestraßen (VA3): 

Innerhalb des Plangebiets liegt ein Teilabschnitt der Gemeindestraße `Von-Isenburg-Straße`. 

Diese ist mittels Beton-Vollsteinpflaster befestigt. Im Anschluss an den räumlichen Geltungsbe-

reich verlaufen die Gemeindestraßen `Mühlengraben` (L 117), `St. Matthias-Straße` und 

`Burgstraße`. 

 

Heutige potentielle natürliche Vegetation (HpnV) 

Die HpnV im Gebiet ist der Stieleichen-Hainbuchenwald basenreicher Feuchtstandorte. 

 

 

Tierwelt 

Insbesondere im Hinblick auf den zu erwartenden Gebäudeabbruch erfolgten eine faunistische 

Voruntersuchung einschließlich Begutachtung der ehemals gewerblich genutzten Hallen und 

des Wohn- und Geschäftshauskomplexes auf der Ostseite der `von-Isenburg-Straße` sowie 

eine Potentialanalyse durch einen Biologen. 

In den ehemals gewerblich genutzten Hallen fanden sich keine Vogelnester oder Hinweise auf 

eine Besiedlung durch Fledermäuse. Federn auf einer Treppe wiesen aber auf ein gelegentli-

ches Vorkommen von Tauben (vermutlich Stadttaube, Columba livia forma domestica) und 

einem Rotschwanz (vermutlich Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros) hin. Als mögliche Beu-

tegreifer kommen ein Marder oder eine Hauskatze in Frage. 

Bei dem Wohn- und Geschäftshauskomplex auf der Ostseite der `von-Isenburg-Straße` wurden 

zahlreiche Spalten in der Fassade und am Dachüberstand vorgefunden, welche für kleine Fle-

dermausarten (z. B. Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus) Zugang zu schmalen 

Hohlräumen bieten. Es fanden sich aber an keiner Stelle Hinweise auf einen tatsächlichen Be-

satz. 

Auch an den Gebäuden in der Nachbarschaft waren zahlreiche Fassadenspalten und-nischen 

erkennbar, welche für Vögel und Fledermäuse als Nist- und Versteckplatz genutzt werden kön-

nen.  
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An dem Wohnhaus in der `von-Isenburg-Straße 8` befindet sich zudem das Nest einer Mehl-

schwalbe (Delichon urbicum). 

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Im Rahmen des Bebauungsplans sollen ein „allgemeines Wohngebiet“ (östlich der `Von-Isen-

burg-Straße`) und ein „Mischgebiet“ (westlich der `Von-Isenburg-Straße`) festgesetzt werden. 

Für das vorgesehene Mischgebiet bestehen Pläne für eine Wohnanlage mit einer Tagespflege-

einrichtung. 

Die vorhandene Bebauung am Rand des alten Ortskerns ist relativ dicht mit einem hohen Ver-

siegelungsanteil. Der Anteil an Grünfreiflächen ist entsprechend - insbesondere im Bereich 

westlich der `Von-Isenburg-Straße` - untergeordnet, wobei es sich um Gärten mit Ziergar-

tencharakter handelt. 

Im Zuge der Verwirklichung der Planung werden voraussichtlich im geplanten Mischgebiet die 

örtlich vorhandenen Gartenbereiche, wobei es sich nur um einen kleinflächigen, von Koniferen 

bestimmten Garten (ca. 70 m²) handelt, beansprucht. Zudem werden der ehemals gewerblich 

genutzte hallenartige Gebäudebestand sowie der Wohn- und Geschäftshauskomplex auf der 

Ostseite der `von-Isenburg-Straße` abgebrochen. 

Aufgrund des vorgesehenen Maßes der baulichen Nutzung (GRZ 0,6 zzgl. der zulässigen Über-

schreitung durch Nebenanlagen usw.) wird sich aber der Umfang von Grünfreiflächen im 

geplanten Mischgebiet gegenüber dem derzeitigen Zustand deutlich erhöhen. 

Auch im vorgesehenen „allgemeinen Wohngebiet“ (östlich der `Von-Isenburg-Straße`) könnten 

die örtlich vorhandenen Gartenflächen (Gesamtumfang: ca. 700 m²) zunächst beansprucht wer-

den sowie Gebäudebestand abgebrochen oder verändert werden. Hier könnte sich der 

Flächenumfang von Grünfreiflächen aufgrund des vorgesehenen Maßes der baulichen Nutzung 

gegenüber dem derzeitigen Zustand leicht verringern. 

In der Gesamtschau wird sich der Flächenanteil von offenen Vegetationsflächen gegenüber 

dem derzeitigen Zustand insgesamt erhöhen. 

Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Tierwelt ist festzustellen, dass sich bei den 

durchgeführten Gebäudeinspektionen keine Hinweise auf ein aktuelles Vorkommen von Brut-

vögeln und/oder für ein Vorkommen von Fledermäusen ergaben. Ein Aufenthalt von Vögeln 

und/oder Fledermäusen ist im Sommerhalbjahr aber nicht vollständig auszuschließen. 

Konkrete negative Auswirkungen auf örtliche Lebensgemeinschaften gesetzlich geschützter 

Tiere beschränken sich beim Gebäudeabbruch im Plangebiet auf eventuelle Versteckplätze für 

in Spalten und Nischen versteckt lebende Zwergfledermäuse sowie auf anlage- und betriebs-

bedingte Verletzungsrisiken für Vögel an großen Fensterscheiben und alle Fledermausarten 

neben der Ortsdurchfahrt. 

Die zumindest frühere Nutzung der ehemaligen Fabrikhallen wird für Nischenbrüter der Vogel-

welt zukünftig nicht mehr möglich sein. 

 

3.2 Schutzgebietsausweisungen und artenschutzrechtliche Belange 

Die Gemarkung Kobern liegt im Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet von Schweich bis Kob-

lenz“. Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans mit baulicher 

Nutzung und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind jedoch nicht Bestandteil 

des Landschaftsschutzgebiets. 
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Innerhalb des Plangebiets liegen keine schutzwürdigen Biotope laut Biotopkataster Rheinland-

Pfalz. Auf den unbebauten Hängen des „Johannesbergs“ liegen Teilflächen des schutzwürdigen 

Biotops „Biotopkomplex um die Matthiaskapelle“ (BK-5610-0125-2011). 

 

Natura 2000 

Die Gebietskulisse des FFH-Gebiets „Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel“ mit der 

Gebietsnummer FFH-5809-301 beginnt etwa 170 m südwestlich des Plangebiets.  

Die Schutzgebietskulisse umfasst dort bewaldete Hangzonen  

Das Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ (VSG-5809-401) beginnt etwa 320 m nordwest-

lich des Plangebiets. Es überlagert sich dort mit dem FFH-Gebiet. 

Im Bereich der Mosel liegt das FFH-Gebiet „Mosel“ (FFHG-5908-301), teilweise ebenfalls über-

lagert vom Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“. 

 

Abbildung 17: Natura 2000-Gebiet im Umfeld des Plangebiets (unmaßstäblich)4  

 
 

Erhebliche Beeinträchtigungen der im weiteren Umfeld liegenden FFH-Gebiete „Moselhänge 

und Nebentäler der unteren Mosel“ und „Mosel“ sowie des Vogelschutzgebiets „Mittel- und Un-

termosel“ (VSG-5809-401) können aufgrund der Distanzen zwischen Plangebiet und diesen 

Schutzgebieten sowie der dazwischen liegenden Bebauung ausgeschlossen werden. 

 

  

 

4 Quelle: Digitaler Informationsdienst der Naturschutzverwaltung RLP (www.naturschutz.rlp.de) 

FFH-Gebiet 
„Moselhänge und Neben-
täler der unteren Mosel“ 

VSG „Mittel- und Untermo-
sel“ sowie FFH-Gebiet 
„Moselhänge und Neben-
täler der unteren Mosel“ 

FFH-Gebiet 
„Mosel“ 
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Artenschutzrechtliche Belange: 

Der eigens erstellte artenschutzrechtliche Fachbeitrag5 kommt zu der Einschätzung, dass sich 

konkrete negative Auswirkungen auf örtliche Lebensgemeinschaften gesetzlich geschützter 

Tiere beim Gebäudeabbruch auf eventuelle Versteckplätze für in Spalten und Nischen versteckt 

lebende Zwergfledermäuse sowie auf anlage- und betriebsbedingte Verletzungsrisiken für Vö-

gel an großen Fensterscheiben und alle Fledermausarten neben der Ortsdurchfahrt (L 117) 

beschränken.  

Es werden vorsorgliche artenschutzrechtlich relevante Maßnahmen dargestellt. Insgesamt ste-

hen artenschutzrechtliche Belange einer Verwirklichung des Bebauungsplans nicht entgegen. 

 

3.3 Boden 

Bei den natürlich anstehenden Böden handelt es sich um Parabraunerden-Braunerden aus 

bimstephra-, löss- und grusführendem Auenlehm (Holozän) im Übergang zu Braunerden aus 

flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm6. 

Allerdings ist ein großer Teil des Plangebiets bereits überbaut bzw. durch Hof- und Verkehrsflä-

chen versiegelt. Die Bebauung am Rand des alten Ortskerns ist relativ dicht mit einem hohen 

Versiegelungsanteil, v.a. im Teil des Plangebiets westlich der `Von-Isenburg-Straße`. Die öko-

logischen Bodenfunktionen sind dort entsprechend beseitigt. 

Es ist davon auszugehen, dass auch die unversiegelten Bodenflächen (im Bereich der Garten-

flächen) weitgehend durch Auf- und Abtrag, Nutzung usw. anthropogen verändert wurden. 

  

 

5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag: Bewertung ehemaliger Fabrikhalle zu Vorkommen von gesetzlich geschützten 

Arten (insbes. Vögel u. Fledermäuse) für den Bebauungsplan im Bereich der Von-Isenburg-Straße, St. Matthiasstraße, 

Burgstraße, Mühlengraben, „Wohnen im Alter“ in der Ortsgemeinde Kobern (Landkreis Mayen-Koblenz). Bearbeitung: 

Diplom-Biologe M. Fuhrmann“ 
6 Quelle: Digitales Informationssystem des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (www.lgb-rlp.de) 
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Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Bislang offene Bodenflächen (Gartenflächen) können im Zuge der Verwirklichung des Bebau-

ungsplans zunächst überbaut bzw. versiegelt werden, siehe auch Kap. 3.2. Mit einer 

Versiegelung bzw. Überbauung bislang unbebauter Bodenflächen ist ein Verlust der ökologi-

schen Bodenfunktionen verbunden. Eine Vorbelastung ergibt sich dadurch, dass im Gebiet 

voraussichtlich keine natürlichen Böden anstehen. 

In der Gesamtschau reduziert sich jedoch der Anteil an zulässigerweise zu versiegelnden Flä-

chen aufgrund der zukünftig im Bebauungsplan festgesetzten Vorgaben zum Maß der baulichen 

Nutzung gegenüber dem derzeitigen Zustand. 

 

3.4 Wasserhaushalt  

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer.  

Unter der südlich anschließenden Straße „Mühlengraben“ verläuft der „Solligerbach“ (Gewässer 

III. Ordnung). Dieser ist verrohrt. 

Die Mosel (Gewässer I. Ordnung) verläuft rund 220 m östlich des Geländes, wobei sich zwi-

schen dem Fluss und dem Plangebiet Siedlungsflächen, eine Bahnlinie (Moselstrecke) und die 

Bundesstraße 416 befinden.  

Das Plangebiet liegt außerhalb von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten oder hochwas-

sergefährdeten Gebieten. 

Wasserschutzgebiete werden nicht tangiert. 

Die Grundwasserüberdeckung im Gebiet wird mit ungünstig eingestuft. Die Grundwasserneu-

bildung ist mäßig (ca. 70 mm/a bis 80 mm/a). Kennzeichnend ist die Grundwasserlandschaft 

der quartären und pliozänen Sedimente. 

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Im Zusammenhang mit der möglichen Versiegelung bislang offener Böden (siehe Schutzgut 

„Boden“) geht die Versickerungsfähigkeit des Bodens für Niederschlagswasser zunächst verlo-

ren. 

Da sich der Anteil an zulässigerweise zu versiegelnden Flächen in der Gesamtschau zukünftig 

jedoch reduziert, werden sich somit insgesamt keine Beeinträchtigungen durch einen Verlust 

der Versickerungsfähigkeit ergeben. 

Das planungsrelevante Gelände liegt außerhalb von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten 

oder hochwassergefährdeten Gebieten, so dass keine nachteiligen Auswirkungen auf den 

Hochwasserabfluss zu befürchten sind. 

 

3.5 Klima und Luft 

Kobern-Gondorf liegt in einem wärmebegünstigten Klimabereich. Das Klima ist subatlantisch 

geprägt. 

Die Ortschaft befindet sich aufgrund der Lage im Moseltal in einem bioklimatischen Belastungs-

gebiet. 

Das planungsrelevante, überwiegend bereits versiegelte bzw. überbaute Gelände hat auf um-

liegende Siedlungsbereiche in klimatischer Sicht voraussichtlich keinen maßgeblichen Einfluss.  
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Geräusch- und Schadstoffimmissionen ergeben sich insbesondere durch die südlich angren-

zende Landesstraße 117. Die Straße, welche Kobern-Gondorf u.a. mit der BAB 48 verbindet, 

ist an dieser Stelle mit einer Querschnittsbelastung von 4004 Kfz/24h und einem Schwerlast-

verkehrsanteil von 4 % kartiert (DTV 2015).  

Zudem verläuft etwa 170 m weiter östlich parallel zur Mosel eine Bahnstrecke. Aufgrund der 

Entfernung und der dazwischenliegenden Ortslage ist dadurch aber nicht mit einer relevanten 

Lärmbelastung des Plangebiets zu rechnen. 

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Im Zuge der Realisierung der Bauleitplanung könnten zunächst bis zu rund 770 m² Gartenflä-

chen (siehe Kap. 3.1 „Pflanzen, Tiere, Lebensräume“) beansprucht bzw. versiegelt werden. Die 

kleinklimatischen Gunstwirkungen der Vegetationsbestände werden beseitigt. In der Gesamt-

schau wird sich aber aufgrund des vorgesehenen Maßes der baulichen Nutzung der Umfang 

von Grünfreiflächen gegenüber dem derzeitigen Zustand erhöhen, so dass diesbezüglich keine 

Beeinträchtigungen zu befürchten sind. 

Durch die zukünftige Nutzung im geplanten Mischgebiet wird sich zukünftig voraussichtlich eine 

gewisse Zunahme von Geräusch- und Schadstoffemissionen einschließlich Treibhausgasemis-

sionen ergeben.  

Im vorgesehenen Wohngebiet ist nutzungsbedingt keine signifikante Zunahme von Emissionen 

gegenüber dem derzeitigen Zustand zu erwarten. 

 

3.6 Landschafts-/Siedlungsbild und Kulturgüter 

Das Planungsgebiet befindet sich im Kobern-Gondorfer Ortsteil Kobern im unteren Moseltal. 

Die gesamte Talniederung wird intensiv durch Siedlungs- und Verkehrsflächen beansprucht. 

Der Siedlungsbereich erstreckt sich langgestreckt in der Talsohle des tief eingeschnittenen Mo-

seltals und der darin einmündenden Seitentäler. 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des alten Ortskerns von Kobern. Die Ortschaft hat sich 

im Bereich des Schwemmkegels des von Nordwesten in das Moseltal einmündenden `Mühlen-

tals` entwickelt. 

Nordwestlich des Geländes beginnt der steile Hang des Terrassensporns „Johannesberg“, auf 

dessen Grat sich die Ruine `Niederburg` befindet.  

Innerhalb des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs befindet sich vorhandene Bebauung 

am südlichen Rand des alten Ortskerns. Das Gebiet weist entsprechend eine relativ dichte Be-

bauung auf, vermittelt jedoch nur bedingt das Erscheinungsbild eines historischen Ortskerns. 

Im Plangebiet befinden sich nur zwei Gebäude, welche als historische Gebäude erkennbar sind: 

ein denkmalgeschütztes verputztes Fachwerkhaus (vom Straßenraum zurückgesetzt und somit 

nur mäßig präsent im Ortsbild) und ein unverputztes Bruchsteinhaus. 

Das Ortsbild ist im westlichen Teil des Plangebiets westlich der „Von-Isenburg-Straße“ vorran-

gig geprägt durch ehemals gewerblich genutzte, hallenartige und relativ großvolumige 

Baukörper.  

Diese entsprechen aufgrund der kubischen Form mit Sheddächern und Flachdächern, der rela-

tiv großen Grundfläche und den weitgehend fensterlosen Fassaden nicht den ortsüblichen 

Merkmalen hinsichtlich Kubatur und Gestaltung. 
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Der Anteil an Grün-/Gartenflächen im Gebiet ist recht gering, es handelt sich um relativ kleine 

Gärten mit Ziergartencharakter und einem hohen Anteil an Nadelgehölzen.  

Bei der „von-Isenburg-Straße`, `St. Matthiasstraße` und `Burgstraße` handelt es sich um – wie 

für Moselgemeinden typisch- relativ schmale Straßen. Lediglich die südlich angrenzende Straße 

„Mühlengraben“ (Landesstraße 117), welche dem Verlauf des Solligerbachtals folgt, weist auf-

grund von Ausbaumaßnahmen einen breiteren Straßenraum auf. 

Diese relativ stark befahrene Verkehrsfläche, welche Kobern-Gondorf u.a. mit der BAB 48 ver-

bindet, verursacht Lärmeinträge. 

Relevant für die örtliche Wahrnehmung sind die Sichtbeziehungen auf den Terrassensporn des 

„Johannesbergs“ nordwestlich des Plangebiets, auf dessen Grat sich die landschaftsbestim-

mende Ruine Niederburg befindet, zudem ein Glockenturm im Hangbereich, siehe Abb. 9. 

Die steile Hangzone zeichnet sich durch mittels Natursteinmauern terrassierte Rebflächen und 

Felsformationen aus und vermittelt somit das Bild einer typischen Mosellandschaft. 

Kobern-Gondorf liegt gemäß Regionalen Raumordnungsplan in einer „bedeutsamen histori-

schen Kulturlandschaft mit herausragender Bedeutung“. 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) befindet sich Kobern-Gondorf in einer landes-

weit bedeutsamen Kulturlandschaft und im Erholungs- und Erlebnisraum „Moseltal“. Dieser hat 

nach LEP IV eine landesweite Bedeutung als: „zentrale landschaftliche Leitstruktur, setzt sich 

über Landesgrenzen fort, einzigartige Landschaft durch Talgröße, hohe Reliefenergie, markante 

reliefformen und Steillagenweinbau (Teilabschnitte in Talweitungen mit geringerer Markanz sind 

im landschaftlichen Zusammenhang einzubeziehen), Gebiet mit sehr hoher Landschaftsbild-

qualität: Hunsrück-Randhöhen, historische Kulturlandschaft, Naherholungsgebiet: 

Teilabschnitte mit Schwerpunkt an der Untermosel“. 

Landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung befinden sich mit der 

Niederburg (Entfernung ca. 170 m), der Oberburg inkl. Matthiaskapelle (Entfernung knapp 600 

m) in nordwestlicher Richtung sowie mit dem Schloss von der Leyen und dem Schloss Liebig in 

einer Entfernung von knapp 2 km im Süden. 

Sichtbeziehungen bestehen vom Plangebiet jedoch lediglich zur Niederburg. 

 

Kulturdenkmäler 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des alten Ortskerns von Kobern.  

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich das Haus „St.-Matthiasstraße 14“, welches in der 

Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz als Einzeldenkmal gelistet ist. Es handelt sich um ein 

verputztes Fachwerkhaus, teilweise massiv, aus dem 19. Jahrhundert.  

Von kulturhistorischem Interesse, jedoch nicht als Denkmal geschützt, ist zudem ein unverputz-

tes Bruchsteinhaus in der „von-Isenburg-Straße. 

Nördlich des Plangebiets liegen weitere denkmalgeschützte Gebäude, wie z.B. die katholische 

Pfarrkirche St. Lubentius mit dazugehörigem Pfarrheim.  

Sichtbeziehungen bestehen die Ruine Niederburg auf dem Terrassensporn „Johannesberg“. 

Diese gilt als „landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung“ gemäß 

RROP. 

Blickbeziehungen sind zudem auf den historischen Glockenturm im Unterhangbereich westlich 

der `Burgstraße` möglich. 
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Nach EIDEN7 befand sich im Südteil des späteren Kobern am bergseitigen Rand der Niederter-

rasse und am Auslauf des Mühlbachtals eine recht ausgedehnte römerzeitliche Ansiedlung. Im 

Bereich des römerzeitlichen Wohngebiets wurde ein fränkischer Friedhof des 6./7. Jahrhunderts 

angelegt. 

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Durch die Verwirklichung der Bauleitplanung sind insbesondere im als Mischgebiet vorgesehe-

nen Teil des Plangebiets Veränderungen des Ortsbilds gegenüber dem derzeitigen Zustand zu 

erwarten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Ortskerns der Gemeinde Kobern-

Gondorf, welcher gemäß Regionalem Raumordnungsplan zu den regional bedeutsamen sied-

lungsgeschichtlich oder kulturhistorisch besonders wertvollen Ortskernen zählt. Hier ist bei 

Veränderungen an bestehenden Gebäuden oder bei Neubauten die städtebauliche Struktur 

oder der kunsthistorische Gesamteindruck zu erhalten. Bestehende Beeinträchtigungen sind zu 

mindern. 

Das planungsrelevante Gebiet vermittelt derzeitig jedoch nur bedingt das Erscheinungsbild ei-

nes historischen Ortskerns. Das Siedlungsbild ist v.a. im westlichen Teil des Plangebiets 

vorrangig durch ehemals gewerblich genutzte, hallenartige und relativ großvolumige Baukörper 

geprägt. 

Somit sind durch zukünftige bauliche Veränderungen gegenüber dem derzeitigen Zustand keine 

Beeinträchtigungen des Siedlungsbilds zu befürchten. Auch ist kein markanter Baumbestand 

o.ä. betroffen. 

Die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der zulässigen Gebäu-

dehöhe orientieren sich an der Umgebungsbebauung. Es werden Regelungen zur 

Dachgestaltung bzw. Gestaltung des obersten Geschosses sowie zur Fassadengestaltung ge-

troffen. Diese Festsetzungen begründen sich in der historischen Bauweise des Ortskerns. Um 

die besondere städtebauliche Struktur zu erhalten, sind nur solche Farben und Materialien zu-

lässig, die sich in die Gestaltung der historischen Bausubstanz einfügen. Aus denselben 

Gründen werden auch behelfsmäßige Bauweisen ausgeschlossen. 

Aufgrund des Vorkommens archäologischer Fundstellen im Umfeld ist es möglich, dass bei Bo-

deneingriffen im Plangebiet bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten. 

Die zeitliche Planung, insbesondere der Baubeginn, ist deshalb mit der Direktion Landesarchä-

ologie, Außenstelle Koblenz abzustimmen und die Möglichkeit einer bauvorbereitenden 

Untersuchung einzuräumen.  

Beeinträchtigungen des denkmalgeschützten Wohnhauses im Plangebiet sind durch die Ver-

wirklichung der Bauleitplanung nicht zu erwarten, da bei baulichen Maßnahmen an dem 

Gebäude und auch bei der Errichtung von baulichen Anlagen in der Umgebung eine Genehmi-

gungspflicht seitens der Denkmalbehörde besteht. 

 

 

7 EIDEN, HANS: Beiträge zur Frühgeschichte von Kobern-Gondorf an der Mosel- Zur Topografie und Fundstatistik von 
Kobern-Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz) 
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3.7 Fazit und Abwägung 

Eine Verpflichtung zum Ausgleich von Beeinträchtigungen gemäß der Eingriffsregelung besteht 

für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB nicht.  

Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen sowie aus artenschutzrechtlichen Gründen sol-

len folgende Vorgaben in den Bebauungsplan aufgenommen werden berücksichtigt werden 

dabei auch die Planungshinweise aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag: 

- Vorgaben zur Freiflächengestaltung: Die nicht versiegelten bzw. unbefestigten Grundstücks-

flächen in den Baugebieten sind als Grünflächen bzw. Gartenflächen anzulegen und 

dauerhaft zu unterhalten. Vorzugsweise sind für Gehölzpflanzungen standortgerechte Ge-

hölzarten der Laubholzflora unter Berücksichtigung der beigefügten Pflanzenliste zu 

verwenden. Bei der Anpflanzung von Hecken sind ausschließlich standortgerechte Laub-

holzarten zu verwenden. Bei Baugrundstücken mit einer Grundstücksgröße von mind. 300 

m² gelten zusätzlich folgende Vorgaben: Pro angefangene 200 m² nicht versiegelte bzw. 

unbefestigte Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmiger Obst- oder Laubbaum II. 

Ordnung zu pflanzen, ersatzweise eine Gehölzgruppe aus mindestens einem Heister und 

drei standorttypischen Sträuchern.  

- Vorgaben zur Flächenbefestigung: Stellplätze, Wege, Hofflächen usw. sollen bei Neuanlage 

in wasserdurchlässiger Bauweise ausgeführt werden. Empfohlen werden z.B. weitfugiges 

Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine. 

 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen: 

- Beseitigung und Rückschnitt von Gehölzen sind ausschließlich außerhalb der Vogel-Brutsai-

son zulässig (zulässig in einem Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis zum 28.02. des 

Folgejahres).  

- Durchführung von Besatzkontrollen: Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an 

vorhandenen baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet wer-

den kann, dass sie als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG für besonders geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen dieser 

besonders geschützter Arten zu untersuchen (die Kontrolle wurde für die ehemals gewerb-

lich genutzte Halle bereits durchgeführt). 

- Der Abbruch von Gebäuden ist möglichst in der herbstlichen Übergangszeit (September / 

Oktober) durchzuführen, da dort die Störungsempfindlichkeit von Vögel und Fledermäusen 

vergleichsweise geringer ist. Dies ist aber ohne ein Vorliegen von konkreten Besatzhinwei-

sen nicht verbindlich vorzugeben. 

- Die ausführenden Baufirmen sind über das eventuelle Vorkommen besonders und streng 

geschützter Tierarten im Baufeld zu informieren und für Hinweise auf deren Versteckplätze 

zu sensibilisieren. Es ist darauf hinzuwirken, dass Funde von insbesondere Brutvögeln oder 

anderen gesetzlich geschützten Tierarten (z. B. Fledermäuse) unverzüglich der Naturschutz-

behörde gemeldet werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen und eventuell 

erforderliche Rettungsumsiedlungen fachgerecht vornehmen zu können.  

Unmittelbar vor dem Abbruchtermin ist zudem eine erneute Inspektion im Rahmen einer öko-

logischen Umweltbaubegleitung erforderlich, um die Innenräume im Wohn- und 

Geschäftshauskomplex östlich der ̀ von-Isenburg- Straße` diesbezüglich zu kontrollieren und 

eventuelle Spontanbesiedlungen aufspüren zu können. 
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- Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten (z. B. >2 m² große Fens-

ter, Balkonbrüstungen und spiegelnde Fassadenfronten) sind transluzente Materialien zu 

verwenden oder ein flächiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster, Streifen) an allen 

spiegelnden Gebäudeteilen mit der Vorgabe einer Begrenzung der Spiegelwirkung auf ma-

ximal 15 % Außenreflexionsgrad zielführend. 

- Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten und ihnen in den Straßenver-

kehr nachfliegenden Fledermäusen ist beim Einsatz für die Außenbeleuchtung auf die 

ausschließliche Verwendung von Leuchtmitteln (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf- 

Hochdrucklampen) mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis 

maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse zu ach-

ten. Diese sollen kein Licht nach oben emittieren. 

- Es sind 4 Ersatzkästen für Nischen- und Höhlenbrüter unter den Vögeln sowie 4 Ersatzkäs-

ten für spaltenbewohnende Fledermäuse am Neubau der geplanten Altenwohnanlage 

aufzuhängen oder in der Fassade zu integrieren. 
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4 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

4.1 Flächenbilanz 

Tabelle 2: Flächenbilanz 

Bezeichnung Wert (m²) 
Anteil 
(%) 

Geltungsbereich 5.394   
Wohnbauflächen 2.430 45,05 

Gemischte Bauflächen 2.615 48,47 
Verkehrsflächen 350 6,48 

 

4.2 Maßnahmen zur Verwirklichung 

Soziale Maßnahmen sind nicht notwendig. 

Eine Bodenordnung wird im Anschluss an das Verfahren auf der Grundlage des rechtsverbind-

lichen Bebauungsplans nicht durchgeführt werden müssen, da sich das Plangebiet vollständig 

im Eigentum des Antragstellers befindet. 

 

Kobern-Gondorf, den  

 

 

 

 

(Michael Dötsch)  

Ortsbürgermeister 


